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Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für vIirtschaftliche AngeJ .. ::~~enheiten 

über den Gese!zesbeschluß des Nationalrates vorn Feber 

1969, betreffen~ ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesge­
setz fiber die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
abgeändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
\.;ird die ärztliche Untersuchung zur übervlachung des Ge-

" sundheitszustandes von Jugendlichen fUr den Bereich des 

Kinder- uno Jugencllichen- Beschäftigungsgesetzes den ge­
setzlichen Kra.!1..ken-'lersicherungsträgern übertragen. Vom 
Bund "werden ~,O v.H. der UnternehIJ.ungskoste~J und 60 v.H. 

der im Zusammenhang mit der Untersuchung stehenden Fahrt­
kosten der Jugendlichen ersetzt. Für clen Rest haben die 
KrflI1.Jcenyersicherungstri:iger aufzukommen. Die vorgesehene 
Regelung ist auf die Jahre 1969 bis 1971 befristet. 

Der Ausschuß für uirtscha.ftliche Angelegenheiten hat 

die gegenständliche 70rlage in seiner Sitzung vom 12. i1ärz" 
1969 in Verhandlung genoIT~en und einstiDmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Aus­
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten den p_ntrap;, cer 

Bund esrat woRe beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 13. 
Feber 1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes­
gesetz über die BeschäftigunC yon Kindern und Jugendlichen 
abgeändert .;frd, .. lire. kein Einsp:;:,uch erhoten .. 

D e u t s c h 
Berichterstatter 

""969 

R ÖDe r 
Obmann 

187/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




